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Beschlussvorlage 
 

 

 Amt für Bürgerengagement, Gremien und Kultur 

 Vorlage-Nr.: 2024/0094 

 

 

Beratungsfolge Datum Sitzungsform 

Gemeinderat 22.07.2024 öffentlich 

 

 

Wahl der ehrenamtlichen Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter des 
Oberbürgermeisters 
 

 

Kurzfassung: 

 
Die ehrenamtlichen Stellvertreter/innen des Oberbürgermeisters werden aus der Mitte des Gemeinderates 
zu Beginn der neuen Amtsperiode gewählt. 
     

 

Beschlussvorschlag: 

 
Es werden folgende ehrenamtliche Stellvertreter/innen des Oberbürgermeisters gewählt: 
 
1. Stellvertreter Erwin Graf 
2. Stellvertreter Dr. Christian Biffar 
3. Stellvertreterin Bettina Hempfer-Rost 
 
    

 



2 

Finanzielle Auswirkungen:  Ja                        Nein 

  Einnahme/Ertrag           Auszahlung/Aufwand 

 Ergebnishaushalt   Finanzhaushalt 

 Betrag einmalig:     Betrag einmalig:   

 Betrag Folgejahre:     Betrag Folgejahr 

Abschreibung: 

  

      Betrag Folgejahr:   

      Investitions-Nr.:   

 Kostenstelle:     Kostenstelle:   

 Kostenträger:     Kostenträger   

 Sachkonto:     Sachkonto:   

 überplanmäßig  außerplanmäßig   überplanmäßig  außerplanmäßig 

 Mittelübertragung 

Budget: 

    Mittelübertragung 

Budget: 

  

 

 Zuschuss beantragt bei:  voraussichtl. Höhe:    

 Kein Zuschuss möglich 

 

Personalmehraufwand:   Zusätzliche Personalstellen: 

 Ja   Ja, Kosten jährlich   

 Nein   Nein   

 

Gäste/Sachverständige/r:   Ja   

   Nein   

Name und Firma:    

Einladung durch:    
 

 

 
Name Datum Zustimmung 
Carolin Wachter 04.07.2024 Zustimmung 
Johannes Lang 08.07.2024 Zustimmung 
Ingo Bergmann 09.07.2024 Zustimmung 

 

  
  

   
Mitzeichnung wird manuell von der 
Geschäftsstelle Gemeinderat eingetragen. 

 
 

Vorgängerbeschlüsse 
Datum Gremium/ Vorlage Beschluss 
   
   
   
   

 

 

 

Sachdarstellung: 

 

Nach den Vorschriften der §§ 48 und 49 GemO können in Gemeinden mit einem oder mehreren 

Beigeordneten ehrenamtliche Stellvertreter/innen aus der Mitte des Gemeinderats bestellt werden. Die 

Regelung wird durch einfachen Beschluss getroffen. 

 

In § 13 der Hauptsatzung der Stadt Laupheim ist geregelt, dass ein/e hauptamtliche/r Beigeordnete/r als 

Stellvertreter/in des/der Oberbürgermeisters/in bestellt wird. In § 13 Abs. 2 der Hauptsatzung ist geregelt: 

 

„Die Bestellung ehrenamtlicher Stellvertreter des/der Oberbürgermeisters/in bleibt unberührt.“ 

 

Somit ist der Gemeinderat in seiner Entscheidung frei, wie viel Stellvertreter/innen zu wählen sind. Sowohl 

die Anzahl als auch die Stellvertreter/innen selbst können durch einfachen Gemeinderatsbeschluss gewählt 

werden. 

 

Derzeit sind drei ehrenamtliche Stellvertreter des Oberbürgermeisters bestellt. Die Freien Wähler stellten 

bisher die erste Stellvertreterin, die CDU-Fraktion den zweiten Stellvertreter und die Offene Liste eine dritte 

Stellvertreterin. 

 

Für die neue Amtsperiode werden 
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als 1. ehrenamtlicher Stellvertreter des Oberbürgermeister Erwin Graf von den Freien Wählern, 

als 2. ehrenamtlicher Stellvertreter des Oberbürgermeister Dr. Christian Biffar von der CDU, 

und als 3. ehrenamtlichere Stellvertreterin des Oberbürgermeister Bettina Hempfer-Rost von der Offenen 

Liste 

 

vorgeschlagen. 

 
 

 

Anlagen: 

-keine- 
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